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schrift ‘Anno II. memorati principis’ (sc. Iustini) als letztes 
Ereignis, eingeleitet mit den Worten: ‘His temporibus’u. s. w. 
Leovigilds Erhebung dagegen steht nicht nur ebenfalls als 
letzte Nachricht unter der Ueberschrift ‘Anno III. Iustini 
imperatoris’, sondern wird noch einmal mit der ausdrück­
lichen Bemerkung eingeleitet: ‘Huius imperii anno III’. 
Diesen Worten kann man eine selbständige Bedeutung 
beilegen und daraus schliessen, dass erst nach dem wirk­
lichen Beginn des 3. Jahres Leovigilds Erhebung erfolgt 
sei. Es wird dadurch nur das wahrscheinliche Ergebnis 
aus den übrigen Quellenangaben, dass Leovigild etwa im 
November 568 zur Regierung gelangt ist, mit einiger Wahr­
scheinlichkeit noch näher dahin bestimmt, dass dies erst 
nach dem 13. November geschehen ist. Dass Leovigilds 
Antritt noch erheblich später erfolgt sei, gegen Ende des 
Jahres, etwa im December, ist nicht wahrscheinlich. Es 
würde dadurch der an sich schon etwas geringe Bruchtheil 
des 18. Jahres seiner Regierung, den Leovigild noch er­
lebte, etwa 5 Monate nur, so stark reduciert, dass man 
sich die übereinstimmende Angabe der Quellen, er habe 
18 Jahre regiert, noch schwerer erklären könnte.

II.
Von Reccared L bis Tulga.

Für diese Zeit steht der Anfang ziemlich genau fest, 
13. April — 8. Mai, der Schlusstag völlig genau, da, wie 
wir später sehen werden, als Datum der Thronbesteigung 
Tulgas der 20. December 639 glaubhaft überliefert ist.

Weiter sind feststehende Daten folgende:
Gundemars 1. Jahr lief am 22. October 610, wie das 

Datum der unter ihm abgehaltenen nicht bezifferten Synode 
zu Toledo zeigt: ‘sub die decimo Kal. Novemb. anno regni 
primo . . . Gundemari regis, era DCXLVIII’. Dahns Mei­
nung, dass die Akten gefälscht seien, Könige VI2, 430f. 
kann ich nicht zustimmen; und wenn sie wirklich gefälscht 
sein sollten, so würde die Fälschung so nahe an die an­
gebliche Entstehungszeit heranzurücken sein, dass das 
Datum für Gundemars Regierungsantritt von Bedeutung 
bliebe. Es ergiebt jedenfalls, dass er nicht nach dem 
22. October 610 die Regierung angetreten hat.

Sisebuts Regierung kann nicht vor dem 10. Februar 
612 begonnen haben. Das bezeugt eine Inschrift Hübner 
n. 400: ‘DIE V. ID. FEBRV. ERA DCLII FELICITER II 


